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Der Cyber Security Scheck

Zielsetzung
Cyber Security Schecks unterstützen österreichische KMUs, die zur Anwendung der Cybersicherheits-Richtlinie NIS2 
verpflichtet sind, bei der Umsetzung von Cyber Security Maßnahmen zu NIS2. 
Mit der NIS2-Richtlinie, die bis zum 17. Oktober 2024 umzusetzen ist, müssen viele Unternehmen verpflichtende Sicherheits-
maßnahmen und Meldepflichten im Bereich der Cybersicherheit implementieren. Der Cyber Security Scheck fördert die 
Umsetzung technischer Sicherheitsmaßnahmen zu NIS2 und hilft Ihnen dadurch die Sicherheit und Cyberabwehrfähigkeit 
ihrer Netz- und Informationssysteme zu stärken. 

Was wird gefördert
Gefördert werden Kosten für Technologien sowie für Beratungsleistungen, die für die Umsetzung der technischen Sicher-
heitsmaßnahmen erforderlich sind. 

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten berät und unterstützt Pilz in einem Stufenprozess*:

  •     Industrial Security 
                      Compliance Check

            •   Risk Analysis

         •    Risk Assessment

           •   Detailed Design

Wer wird gefördert
• Mittlere Unternehmen (50-249 Beschäftigte und < 50 EUR Mio Jahresumsatz oder < 43 Mio EUR Jahresbilanzsumme)
• Kleinunternehmen (< 50 Beschäftige und < 10 Mio EUR Jahresumsatz oder Jahresbilanz) 
• Unternehmen mit einer Niederlassung in Österreich
• Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der NIS 2 fallen 
• Das kostenlose Webinar zum Wirkbereich der NIS 2 kann hier angefordert werden

Förderzeitraum und -umfang
• Der Förderzeitraum beträgt 12 Monate
• Die Förderung muss vor Umsetzung der Maßnahmen beantragt werden
• Das Förderansuchen muss bis spätestens 15.01.2024 bei der FFG eingereicht werden
• Der Projektstart hat bis 01.04.2024 zu erfolgen
• Die Förderung beträgt pro Cyber Security Scheck maximal EUR 10.000 
• Die Förderquote beträgt maximal 40% der förderbaren Gesamtkosten des Projekts

Umsetzung in der Praxis | Ihre Vorteile
+  Die Förderung betrifft Sicherheitsmaßnahmen, die sie bis Oktober 2024 gesetzlich indiziert ohnedies umsetzen müssen. 

Andernfalls können Sie uU für die Pflichtverletzung haftbar gemacht werden.
+  Die Antragstellung über die Förderung ist ab sofort bis spätestens 15. Jänner 2024 bei der FFG möglich. 
+  Die geförderten Maßnahmen helfen Ihnen Schwachstellen in Ihrem Netzwerk zu erkennen und Vorkehrungen zu treffen, 

um die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen auch bei einem Angriff zu gewährleisten.  

Quellen 
• Österreichische Förderagentur für wirtschaftsnahe Forschung, Entwicklung und Innovation (FFG) | Link
• Wirtschaftskammer Österreich | Link

Ihr Kontakt 
Andreas Willert
Head of Industrial Security
Tel: +431 7986263-26 | Mobil: +43 664 8419467 | E-Mail: a.willert@pilz.at

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_Qa9kgt9SkmPdw5j0r86PpwHYUPWDp1FmCLMmZPLDb9UN0gwTE1QVTNTTjFZWFFCVUoxUzU0U1JZRS4u
https://www.ffg.at/ausschreibung/CyberSecuritySchecks2023
https://www.ffg.at/ausschreibung/CyberSecuritySchecks2023
https://www.wko.at/foerderungen/cyber-security-schecks-2023
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Stufenprozess zur sicheren Maschine
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